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Kurt Hasler

Alte Grenzsteine und ihre Geheimnisse

Zwei Typen von Grenzsteinen

Viele der ersten Grenzsteine waren allseitig abgerundete Säulen. Es sind nur noch einzelne

Exemplare von ihnen erhalten geblieben. Später wurden die Steine meist beidseitig abgeflacht,

damit das Herausarbeiten von Wappen und Schriften weniger Mühe verursachte.

(Links Stein Nr. 444 aufder Höhe des Engelbergs; rechts Nr. 44 7, welcher den rechten Winkel

der vom Engelberg zur N1 vorstossenden Kantonsgrenze markiert. Die Zahl 1764
bezeichnet dasJahr der Grenzbereinigung zwischen Solothurn und Bern.)

Die Menschen sind durch Erfahrungen
daran gewöhnt, ihr Eigentum mit
gezielten Massnahmen abzugrenzen,
«Mein und Dein» auszuscheiden. Die
Freiheit des einen hört dort auf, wo die

Freiheit des andern beginnt. Doch diese

Grundregel menschlichen
Zusammenlebens wurde immer wieder
verletzt, sei es aus Not, aus Eigennutz oder

aus der Macht des Stärkeren. Deutlich
wird schon Moses im Fünften Buch:

«Du sollst deines Nächsten Grenze

nicht zurücktreiben, die dir die Vorfahren

gesetzt haben in deinem Erbteil»
(5. Buch Moses, Kap. 19, Vers 14).

Frühe Grenzbeschreibungen, in denen

jedes kleine Merkmal erwähnt ist, halten

sich an die natürlichen Gegebenheiten:

Berggipfel, Bäche, Flüsse, markante

Bäume und Hecken, erratische

Blöcke, Steinmauern oder Bildstöcke.
In hügeligen und gebirgigen Gegenden

spielt die Schneeschmelze, also die
Wasserscheide, eine wichtige Rolle, um den

Grenzverlauf bei Gräten und Passhöhen

zu bezeichnen. In einer Urkunde aus

dem Jahre 1363, die über die Ausdehnung

des Sissgaus Auskunft gibt, heis-

st es beispielsweise, dass die südliche
Grenze im Quellgebiet der Ergolz an
den Buchsgau stösst und weiterfuhrt
«uff Schafmatt, uff den grat der höche,
und denselben grat und die höchinen

usz als sich die wasserseiginen und
schneeschmiltzen teilend, ein teil in den

Rin und der ander teil in die Aren».

Grenzsteine

Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts
erscheinen in den urkundlichen Quellen
und im Felde die ersten behauenen und
bezeichneten Grenzsteine. Ursprünglich

wiesen viele von ihnen einen runden

Querschnitt auf. Es sind
wappengeschmückte Grenzsäulen von 170 cm
Höhe über der Erde und nur 30 cm
Durchmesser, von denen einige wenige
als äusserst seltene Beispiele im
Engelbergwald an der alten Grenze zwischen
Solothurn und Bern erhalten sind.

Um das Herausarbeiten von Wappen
und Schriften müheloser bewerkstelligen

zu können, wurden die Steine später

meist beidseitig abgeflacht.
Jahrhundertelang können diese
zentnerschweren Brocken unversehrt auf
einem Felsgrat stehen. An andern Orten
versinken sie allmählich, weil sie durch

Bodenrutschungen zugedeckt oder
durch die Tätigkeit von Mäusen
untergraben werden.
Grenzfrevler hatten dann leichtes Spiel,
bei Nacht und Nebel die nach «Paragraph

und Richtmass» verankerten
Steine etwas zu verschieben oder von
des Nachbars Acker nach und nach
Furche um Furche abzupflügen.
Die Erzählung Gottfried Kellers «Romeo

und Julia auf dem Dorfe» hat
einen solchen Grenzfrevel zum Gegenstand.

Der Dichter schildert, wie die

Hauptpersonen, zwei Bauern, durch
die Folgen ihrer Missetat verarmen und
die unschuldigen Kinder in den Freitod

treiben, weil diese ihr Elend nicht weiter

ertragen können. Die Grundstücke
der beiden Bauern sind durch einen
herrenlosen Acker getrennt, dem sie,

jeder aufseiner Seite, Jahr fürJahr beim

Pflügen eine Furche abgewinnen: «Als

nun, mit der letzten Furche zu Ende gekommen,

der Knecht des einen halten wollte, rief
sein Meister: « Was hältst du? Kehr noch

einmal um!» «Wir sind ja fertig!» sagte

der Knecht. «Halt's Maul und tu, wie ich

dir sage! » der Meister. Und sie kehrten um
und rissen eine tüchtige Furche in den mittleren

herrenlosen Acker hinein, dass Kraut
undSteineflogen. Der Bauer hielt sich aber

nicht mit der Beseitigung derselben auf, er
mochte denken, hiezu sei noch Zeit genug
vorhanden, und er begnügte sich, für heute

die Sache nur aus dem Gröbsten zu tun. So

ging es rasch die Höhe empor in sanftem

Bogen, und als man oben angelangt und das

liebliche Windeswehen eben wieder den

Kappenzipfel des Mannes zurückwarf, pflügte

aufder andern Seite der Nachbar vorüber,
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mit dem Zipfel nach vorn, und schnitt

ebenfalls eine ansehnliche Furche vom mittleren

Acker, dass die Schollen nur so zur Seite flogen.

Jedersah wohl, was der andere tat, aber

keiner schien es zu sehen...»

Grenzfrevel galt als verabscheuungs-
würdiges Verbrechen, und man war fest

überzeugt, dass ein Täter, der sich der

gerechten Strafe entziehen konnte, im
Grabe keine Ruhe finden werde.

Gescheid und Lohen:

Mittel zut Grenzsicherung

Um solchen Freveltaten entgegenzuwirken,

wurde vielerorts eine spezielle
Behörde eingesetzt, das sogenannte Ge-
scheid. Es bestand aus besonders

zuverlässigen und geachteten Männern, die

in geheimer Wahl erkoren wurden und
auf Lebenszeit ihr Amt versahen. Sie

hatten die Grenzlinien zu überwachen
und Marksteine zu setzen oder
auszuwechseln Den Gescheidsleuten oblag
auch die Anordnung der geheimnisvollen

Lohenzeichen, der Beifügungen unter
den Marksteinen. Das Eingraben dieser

Zeichen geschah aufgrund einer uralten

Auffassung, wonach der Grenzstein seine

Aussagekraft nur zusammen mit
weitern Gegenständen bewahren konnte.

Als Lohen wählte man ein Material,
das unversehrt in der Erde erhalten

blieb, zum Beispiel Ziegelstücke,
Glasscherben, Röhrenknochen oder
Holzkohlen Die Gescheidsleute waren
durch einen Eid verpflichtet, nichts
über die Beschaffenheit und Anordnung

der Lohen auszusagen, denn diese

Unterlagen sollten jederzeit ermöglichen,

den genauen Standort eines
durch Bodenrutschungen oder durch
Frevler verschobenen Grenzsteins zu
ermitteln.

Ein auffälliges Lohenstück lag stets
genau senkrecht unter der Mittelachse des

Steins und markierte somit den eigentlichen

Grenzpunkt. Die übrigen
Lohen, die meist in kurzen Reihen
angeordnet waren, hielten die Richtungen
der vom Grenzstein wegführenden
Scheidungslinien fest.

Schickten sich die Gescheidsleute unter
der Leitung ihres Präsidenten an, einen
Grenzpunkt auszumessen und nach
den einzelnen Paragraphen ihrer geheimen

Vorschriften die Lohen zu verle-

aRENZ PUNKT

LOHEN

Lohen, die geheimen Unterlagen

Unter der Mittelachse des Grenzsteins

bezeichnet ein besonderes Lohenstück den

Grenzpunkt. Die übrigen Lohen geben die

Richtungen der vom Grenzpunkt iveg-
führenden Scheidungslinien an.

gen, so hatten die Personen, welche sich

in der Nähe aufhielten, unverzüglich

wegzutreten und durften der seltsamen

Amtshandlung nur aus einer Entfernung

von mindestens hundert Schritt
zusehen. Der Gescheidspräsident wollte

sicher sein, dass kein unberufenes

Auge die bevorstehenden Arbeiten
beobachten noch ein unbefugtes Ohr seine

Ausführungen hören konnte Dann
liess er die mit Werkzeugen und
Messinstrumenten versehenen
«Feldgeschworenen» einen engen Kreis um die
vorbereitete Grube bilden, die Lohen

gut im Boden verankern und den
darüber gestellten Grenzstein in die Grube

einsetzen, ohne dass die Unterlagen
verschoben oder beschädigt wurden.

Streitigkeiten wegen Grenzen

Erhoben zwei Grenznachbarn wegen
eines versunkenen oder durch
Bodenrutschungen verschobenen Marksteins

Die Nummerierung der Marksteine an der Grenze SolothumIBern

Die Marksteine aufder vorhergehenden Illustration gehörten bis zumJahr 1803 zur Grenze

zivischen den Ständen Solothurn und Bern; seither stehen sie «im Dienste» von Solothurn

und Aargau. Die Grenze der beiden Kantone beginnt in Staad, südlich Grenchen und
verläuft in der Aare bis in die Gegend von Nennigkofen. Hier steht der Grenzstein Nr. 1. Auf
der Saalh'ohe. wo damals Bern. Solothurn und das österreichische Fncktal zusammensties-

sen. endet sie mit Stein Nr. 562.
Besonders schöne Marksteinefindet man am Sah und Engelberg. von Nr. 43 9 bis Nr. 455.
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